
 

 

 
 

  Tackenbergstr. 139 
  46119 Oberhausen 
 

  0208/62 13 980 

  0208/62 13 987 

  sekretariat@thr-ob.de 
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Liebe Eltern! 

Wir möchten Sie in diesem Schreiben kurz über den Versicherungsschutz im Sportunterricht auf Distanz 
informieren.  

Wir als Fachschaft halten es im momentanen Lockdown für ausgesprochen wichtig, dass Ihr Kind in den 
Zeiten des Distanzunterrichts im Fach Sport in dieser eher bewegungsarmen Zeit einen Ausgleich durch 
sportliche Übungen erhält. Dazu haben die Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft in den vergangenen 
Wochen bereits einige Aufgaben erstellt und Angebote gemacht, die an den Inhalten des Lehrplans 
anknüpfen. 

Im Wesentlichen sind für Sie zwei unterschiedliche Szenarien von Bedeutung: 

- Bei möglichen Verletzungen bei der Ausführung von Bewegungsaufgaben im Rahmen einer durch die 
Sportfachkraft geleiteten Videokonferenz besteht für Ihr Kind Versicherungsschutz durch die Unfallkasse 
NRW. Die Unfallkasse übernimmt auch während des normalen Sportunterrichts in Zeiten des 
Präsenzunterrichts den Unfallschutz für Ihr Kind. 

- Bei der Durchführung von Bewegungsaufgaben im Rahmen von gestellten Wochenplänen oder 
Hausaufgaben bzw. Aufgaben, die nicht unmittelbar durch die Sportfachkraft angeleitet werden, gelten die 
gleichen Regeln wie bei Verletzungen in der Freizeit oder im Haus durch die von Ihnen abgeschlossene 
Krankenversicherung bzw. Unfallversicherung. 

Wir stellen die praktischen Übungen als freiwillige Aufgaben. Bitte besprechen Sie mit ihrem Kind, dass es 
diese Aufgaben nur erledigt, wenn Sie als Aufsichtsperson in der Wohnung sind oder im Notfall die nötigen 
Schritte der Rettungskette bekannt sind. Wir werden diese in der nächsten Woche auch noch einmal mit 
den Schülerinnen und Schülern über das Aufgabenmodul besprechen. Wenn Sie damit nicht einverstanden 
sind, braucht Ihr Kind diese praktischen Aufgaben nicht zu machen. Bisher bestehen die Aufgaben für das 
Fach Sport oft aus einem theoretischen Teil. Dieser ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend, um 
auch eine Benotung gewährleisten zu können 

Für Fragen steht Ihnen die Sportlehrerin oder der Sportlehrer Ihres Kindes jederzeit zur 

Verfügung. 

Bleiben Sie gesund! 

 


